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Antrag 

der Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und der FDP 

auf eine Entschließung des 

4. Ausschusses des Deutschen Bundestages 

- Ausschuss für Inneres und Heimat - 

 
Passversagung bei Teilnahme an ausländischen Veranstaltungen, deren Inhalte 

im Widerspruch zu den Grundsätzen der freiheitlich demokratischen 

Grundordnung des Grundgesetzes stehen 

 
 
I. Der Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages stellt fest: 

In der Vergangenheit kam es vermehrt zum Verbot von Veranstaltungen des 

rechtsextremistischen Spektrums innerhalb der Bundesrepublik Deutschland unter 

Berufung auf allgemeine gefahrenabwehrrechtliche Befugnisnormen. Hiervon waren 

beispielsweise Kampfveranstaltungen betroffen, deren Ziel es war, den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern Kampftechniken beizubringen, um diese im Kampf gegen die freiheitlich 

demokratische Grundordnung sowie gegenüber Personen mit anderen Meinungen 

einsetzen zu können. 

Das konsequente und anhaltende Vorgehen gegenüber solchen Veranstaltungen hatte 

zur Folge, dass sich diese vermehrt in das Ausland verlagerten und somit einem Zugriff 

durch die inländischen Behörden entzogen waren.  

Um zu verhindern, dass deutsche Staatsangehörige an rechtsextremistischen 

Veranstaltungen im Ausland teilnehmen können, wurden in der Folge Ausreiseunter- und 

Passversagungen auf Basis der §§ 7, 10 Passgesetz (PassG) gegen etwaige Teilnehmer 

von den zuständigen Behörden vorgenommen. Hiergegen gingen einige der betroffenen 

Personen gerichtlich vor.  

Die Verwaltungsgerichte entschieden im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes 

oftmals, dass die jeweiligen Ausreise- und Passversagungen voraussichtlich rechtswidrig 

waren. Sie verwiesen insbesondere darauf, dass die Behörden keine hinreichende 

Tatsachengrundlage vorgebrachten hätten, nach der die Annahme einer konkreten 

Gefährdung für das internationale Ansehen der Bundesrepublik Deutschland und somit 

einen sonstigen erheblichen Belang der Bundesrepublik Deutschland im Sinne von § 7 

Absatz 1 Nummer 1 Variante 3 PassG erkennbar sei. Sie gaben damit in diesen Fällen 
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den Anträgen der etwaigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer solcher Veranstaltungen 

statt.  

Unter Berücksichtigung dieser Entscheidungspraxis der Verwaltungsgerichte besteht die 

Notwendigkeit, den Behörden weitere Hinweise für die Auslegung des § 7 Absatz 1 

Nummer 1 Variante 3 PassG zu geben. Denn bei einer Teilnahme an extremistischen 

Veranstaltungen im Ausland, deren Inhalte der freiheitlich demokratischen Grundordnung 

zuwiderlaufen, ist eine Gefährdung des internationalen Ansehens der Bundesrepublik 

Deutschland und damit eines sonstigen erheblichen Belangs anzunehmen. 

Gleichzeitig zeigt die beschriebene Entscheidungspraxis der Verwaltungsgerichte, dass 

nur bei einem hinreichenden Informationsfluss von den Sicherheitsbehörden zu den 

Passbehörden tragfähige Tatsachengrundlagen geschaffen werden können, die zu 

bestandskräftigen Ausreise- und Passversagungen führen können. So unterlag in einem 

anderen Fall eine deutsche Staatsangehörige, die nach Afghanistan reisen wollte, um für 

ihren dort ansässigen gemeinnützigen Verein Tätigkeiten durchführen zu können, in zwei 

Instanzen mit ihrer Klage gegen die Untersagung ihrer Ausreise und die Beschränkung 

des Geltungsbereichs ihres Passes auf die Bundesrepublik Deutschland. Denn die 

Passbehörde hatte stets eine aktuelle Einschätzung der Gefährdungslage von den 

Sicherheitsbehörden eingeholt. Auf Basis der ausführlichen und detaillierten 

Informationen der Sicherheitsbehörden konnte nachgewiesen werden, dass zu 

befürchten stand, dass die Passinhaberin in Afghanistan entführt und die Bundesrepublik 

mit dieser Entführung zur Zahlung von Lösegeld gezwungen werden sollte.  

 

II. Vor diesem Hintergrund fordert der Ausschuss für Inneres und Heimat des 

Deutschen Bundestages die Bundesregierung auf: 

 

1. darauf hinzuwirken, die Passverwaltungsvorschrift insofern zu konkretisieren, als 

dass bei einer beabsichtigten Teilnahme an extremistischen Veranstaltungen im 

Ausland, die inhaltlich im Widerspruch zu den Grundsätzen der freiheitlich 

demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes stehen, eine Gefährdung des 

internationalen Ansehens der Bundesrepublik Deutschland und somit eines 

sonstigen erheblichen Belangs der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des § 7 

Abs. 1 Nr. 1 Var. 3 PassG anzunehmen ist 

und 

 

2. darauf hinzuwirken, dass der Informationsfluss von den Sicherheitsbehörden zu 

den Passbehörden verbessert wird, sodass bei der Entscheidung über eine 

Passversagung den Passbehörden eine hinreichende Tatsachengrundlage 

vorliegt, um eine gerichtsfeste Passversagung vornehmen zu können. 


